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über die Verstärkung des Schutzes der Ostseekiiste der 

Deutschen Demokratischen Republik

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat der 

Bonner Regierung und den Regierungen der Westmächte Vor

schläge über die Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen 

und den baldmöglichsten Abschluss eines Friedensverträges 

mit Deutschland sugeleiteti Dabei liess 3ich die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik von dem einmütigen 

Willen des Volkes leiten, der auf die Erhaltung des Friedens 

und die Einheit Deutschlands gerichtet ist*- Diese Vorschläge 

wurden von der Bonner Adenauer-Regierung abgelehnt, die auf 

Weisung der amerikanischen, englischen und französischen 

Besatzungsmächte den Generalkriegsvertrag unterschrieben 

hat, der gegen den Friedensvertrag und die Wiederherstellung 

der Einheit Deutschlands gerichtet ist.

In Verbindung mit dieser Spaltungspolitik tun die Bonner Re

gierung und die westlichen Besatzungsmächte alles, um den 

friedlichen Aufbau in der Deutschen Demokratischen Republik 

zu stören. Sie schicken in immer grösserem Umfange Spione, 

Diversanten, Terroristen und Schmuggler in das Gebiet der 

Deutschen Demokratischen Republik, um so die Erfolge des 

friedlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus der Deut

schen Demokratischen Republik zu untergraben, die weitere 

Hebung des Wohlstandes der Bevölkerung der Deutschen Demo

kratischen Republik zu erschweren und die demokratische Ord

nung und Gesetzlichkeit, die Stütze des deutschen Volkes 

im Kampf für Frieden, Einheit und friedlichen Aufbau, zu 

erschüttern^ Aus all diesen Handlungen der anglo-amerika- 

nischen Besatzungsmächte und der Bonner Regierung ergibt 

sich die Notwendigkeit, Massnahmen zur Verstärkung des 

Schutzes der Ostseeküste der Deutschen Demokratischen Re

publik zu ergreifen, die die Verteidigung der Interessen

- 2-

h



situ

000002

der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik zum 

Ziel haben und die das Eindringen von feindlichen Agenten 

in das G-ebiet der Deutschen Demokratischen Republik unmög

lich machen«

Zu diesem Zweck ergeht folgende Polizeiverordnung:

§ 1

Zur Terstärkung des Schutzes der 03tseeküste der Deutschen 

Demokratischen Republik wird entlang der Küste der Deut

schen Demokratischen Republik auf dem Lande eine etwa 5 km 

breite Schutzzone und auf dem Wasser eine 3 Meilensone 

festgelegt.

§ 2

Der gesamte Schiffs-, Personen- und Güterverkehr sowie je

de andere Art von Transporten erfolgt nur über die an der 

Küste eingerichteten Kontroll-Passierpunkte bezw. Zoll- 

Kontrollpunkte^

§ 3

Für Personen, die in Westdeutschland oder Westberlin wohnen, 

werden für die 5 km Zone keine Aufenthaltsgenehmigungen
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mehr erteilt* Die Einreise in die 5 km Zone mit Intersonen- 

passe ist mit sofortiger Wirkung verboten.

§ 4

#

Die Bewohner der 5 km Sone sind verpflichtet, sich inner

halb von 48 Stunden nach Inkrafttreten dieser Verordnung 

bei den für sie suständigen Meldestellen der Deutschen 

Volkspolizei su melden*

Die Personalausv;ei3e dieser Ortsansässigen erhalten einen 

Stempel, der dem Ausweisinhaber die Wohnbereehtigong in 

der 5 km Sone gibt*

Kinder unter 15 Jahren müssen in dem Deutschen Personal

ausweis des Taters oder der Mutter bezw. des Pflegeberech

tigten eingetragen sein.

S 5

In der 5 km Sone sind alle Versammlungen, Kundgebungen und 

Massenveranstaltungen jeder Art durch die örtlichen Ver

walt ungsorgane 24 Stunden vor Beginn der suständigen Grens- 

poliseikommandantur su melden.

Alle Versammlungen, Veranstaltungen usw. müssen bis 24.00 

Uhr beendet sein.

§ 6

Personen, die in der Deutschen Demokratischen Republik 

wohnen, aber in der 5 km Sone arbeiten, sind verpflichtet 

sich innerhalb von 48 Stunden nach Inkrafttreten dieser 

Poliseiverordnung bei den für ihren Arbeitsort suständigen
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Yolkspoliz-eibehörden registrieren zu lassen. Dort erhalten 

sie eine Registrierbestätigung.

§ 7

Einwohner der Deutschen Demokratischen Republik ausserhalb 

der 5 km Zone, die aus beruflichen oder anderen Gründen 

(Dienstfahrten, Kuraufenthalt, Exkursionen usw.) vorüber

gehend in die 5 km Zone einreisen, müssen ausser ihrem Deut

schen Personalausweis entsprechende Dokumente (Dienstauf

trag, Einweisung in ein Sanatorium oder Erholungsheim, Be

scheinigungen über die Exkursionen usw.) besitzen, die die 

Notwendigkeit des Aufenthaltes in dem betreffenden Bezirk 

nachweisen und die von den zuständigen Organen der Deut

schen Demokratischen Republik ausgestellt oder von ihnen 

bestätigt sind. Ort und Dauer des Aufenthaltes muss unbe

dingt in diesem Dokument angegeben sein.

§ 8

Einwohner der Deutschen Demokratischen Republik ausserhalb 

der 5 km Zone, die aus familiären Gründen (Besuch von Ange

hörigen) vorübergehend in die 5 km Zone einreisen ohne im 

Besitz der im § 7 genannten Dokuments zu sein, sind ver

pflichtet, sich sofort nach Ankunft bei der zuständigen Mel

destelle der Deutschen Volkspolizei zu melden, um eine Auf

enthaltsgenehmigung zu erhalten.

Handelt es sich bei der Einreise dieser Personen in die 

5 km Zone lediglich um einen Sonn- oder Feiertagsausflug, 

so entfallt die Meldung bei der zuständigen Meldestelle 

der Deutschen Volkspolizei^ Zur Ein- und Ausreise genügt der 

Deutsche Personalausweis.
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§ 9

Personen, die sich in der 5 km Zone vorübergehend aufhalten 

sind, soweit es sich nicht um Wohenendausflügler handelt 

(§ 8, Äb3. 2) verpflichtet, sich mit einer Frist von 24 

Stunden bei den örtlichen Yolkspolizeibehörden an- bezw* 

absumelden.

Die ortsansässige Bevölkerung ist dafür verantwortlich, 

dass die im § 7, § 8 und § 9 genannten Besucherr die sich 
bei ihnen aufhalten, diese Bestimmungen einhalten*

§ 1g

Alle Wasserfahrzeuge (Kutter, Barkassen, Sggelsohiffe, 

Boote usw.) müssen gebietsweise bei den zuständigen Grenz

polizei-Kommandos registriert und einem ständigen Anlege- 

platz zugeordnet sein. An den Wasserfahrzeugen muss deut

lich sichtbar die Registriernummer und die Bezeichnung 

des Anlegeplatzes angebracht sein. (Grösse der Ziffern 

4o cm)

Ifichtregistrierte ?Jasserf ahrzeuge werden beschl§gnahmt 

und ihre Besitzer festgenommen.

§ 11

Ort und Anzahl der Anlegeplätze werden von dem Leiter 

des zuständigen Grenzpolizeikommandos im Einvernehmen 

mit dem Bürgermeister festgelegt., Für jede Ortschaft 

sind 2 - 5  Anlegeplätze, je nach Grösse der Ortschaft, 

festzulegen.1
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§ 12

Alle Wasserfahrzeuge müssen bei Sonnenuntergang an ihrem 

Anlegeplätzen zusammengesogen und mit Ketten an die Anlege

stellen angesohlossen werden. Sobald die Wasserfahrzeuge 

die Fahrt eingestellt und an den Anlegeplätzen festgemacht 

sind,, werden die Anlegeplätze durch Posten der Grenz

polizei bewacht I

Während der Nachtzeit ist das Fischen nur solchen Fisch

kuttern und Fischerbooten gestattet, die einem ständigen 

Anlegeplatz zugeordnet und dort registriert sind.' Alle 

staatlichen und gencssenschaftlichen Fischerreibetriebe 

sowie alle Privatfischer sind verpflichtet, rechtzeitig 

die zuständigen Grenzpolizeibehörden über Zeit und Ort 

des Auslaufens zum Fischfang sowie Uber den Anlegeplatz 

nach Beendigung des Bischfanges in Kenntnis zu setzen.

Beim Auslaufen sowohl wie beim Anlegen in einem Hafen 

oder an der Anlegestelle werden alle Wasserfahrzeuge 

durch die Grenzoolizeibehörden kontrolliert.

§ 13

Die Küstenschiffahrt sowie Vergnügungsfahrten sind nur 

von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang innerhalb der 3 - Mei

lenzone von registrierten Wasserfahrzeugen gestattet.'

Die Grenze der 3 Meilenzone ist durch Bojen gekennzeich

net.

§ 14

Die Hinausfahrten aus der 3 Meilenzone ist nur mit Sonder-
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ausweisen gestattet, die von den zuständigen deutschen 

Grenzpolizeiorganen ausgegeben werden*

§ 15'

Verstösse gegen die Verordnung werden mit aller Strenge 

des Gesetzes bestraft.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Ministerium für Staatssicherheit 

Der Minister

gez. Zaisser


